
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt das 
Kommunalunternehmen Infrastrukturgesellschaft Straßlach-Dingharting folgende 
 
 

2. Änderungssatzung zur 
Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung 
(BGS/WAS) 

 
 

§ 1 
 

§ 9a Abs. 2 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 27.12.2018, 
zuletzt geändert am 17.12.2020, erhält folgenden Wortlaut: 
 
(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

(Q₃) 
 

bis 4 m³/h  72,00 €/Jahr 
bis 10 m³/h  84,00 €/Jahr 
bis 16 m³/h  90,00 €/Jahr 
bis 40 m³/h  96,00 €/Jahr 

 
 

§ 2 
 
§ 10 Abs. 1 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 27.12.2018, 
zuletzt geändert am 17.12.2020, erhält folgenden Wortlaut: 
 
 (1)  ¹Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungs-

einrichtung entnommenen Wassers berechnet. ²Die Gebühr beträgt 1,73 € pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers. 

 
 

§ 3 
 

(1)  Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
Straßlach, 22.12.2022 
Infrastrukturgesellschaft Straßlach-Dingharting 
Kommunalunternehmen 
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Verwaltungsratsvorsitzender 


